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RS UVS Karnten 1997/06/18 KUVS-K1-
505/3/97

JUSLINE Entscheidung

@ Veroffentlicht am 18.06.1997

Rechtssatz

Bedient ein Auslander fir den Beschuldigten, einem Holzschlagerungsunternehmer, einen Timberjack und einen
Knickschlepper, so liegt bei Fehlen der Bewilligung eine illegale Ausldanderbeschaftigung vor und kann der unbewiesene
Hinweis, der Auslander habe lediglich im Rahmen einer geringfligigen Beschaftigung seine Fachkenntnisse fir die im
Betrieb des Beschuldigten erforderlichen Aufgaben probeweise unter Beweis gestellt, nicht exkulpieren.

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 1997/06/18 KUVS-K1-505/3/97
	JUSLINE Entscheidung


